
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2015/10/8 16Ok1/15f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.2015

Norm

KartG 2005 §28 Abs2

1. KartG 2005 § 28 heute

2. KartG 2005 § 28 gültig ab 10.09.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 176/2021

3. KartG 2005 § 28 gültig von 01.03.2013 bis 09.09.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 13/2013

4. KartG 2005 § 28 gültig von 01.01.2006 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Die Feststellungsbefugnis nach § 28 Abs 2 KartG bezieht sich nur auf den Bereich des KartellG, sodass weder ein

Verstoß gegen Art 101 AEUV noch die Nichterfüllung der „Freistellungsvoraussetzungen der

Gruppenfreistellungsverordnung“ vom Kartellgericht festgestellt werden darf.Die Feststellungsbefugnis nach

Paragraph 28, Absatz 2, KartG bezieht sich nur auf den Bereich des KartellG, sodass weder ein Verstoß gegen Artikel

101, AEUV noch die Nichterfüllung der „Freistellungsvoraussetzungen der Gruppenfreistellungsverordnung“ vom

Kartellgericht festgestellt werden darf.
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